
2.3 Grundsätze der Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung  

Die Fachkonferenz hat im Einklang mit dem entsprechenden schulbezogenen Konzept die 

nachfolgenden Grundsätze zur Leistungsbewertung und Leistungsrückmeldung beschlossen:  

 

I. Beurteilungsbereich schriftliche Leistungen/Klassenarbeiten  

Klassenarbeiten dienen der Überprüfung der Lernergebnisse nach einem Unterrichtsvorhaben 

bzw. einer Unterrichtssequenz und bereiten sukzessive auf die komplexen Anforderungen in 

der Sekundarstufe II vor. Sie geben darüber Aufschluss, inwieweit die Schülerinnen und 

Schüler in der Lage sind, die Aufgaben mit den im Unterricht erworbenen Kompetenzen zu 

lösen. Klassenarbeiten sind deshalb grundsätzlich in den Unterrichtszusammenhang zu 

integrieren. Rückschlüsse aus den Klassenarbeitsergebnissen werden dabei auch als 

Grundlage für die weitere Unterrichtsplanung sowie als Diagnoseinstrument für die individuelle 

Förderung genutzt. 

 

Gestaltung der Klassenarbeiten  

• Klassenarbeiten enthalten auch Teilaufgaben, die bereits erworbene, grundlegende 

Kompetenzen aus anderen Unterrichtsvorhaben und Progressionsstufen erfordern.  

• Prozessbezogene Kompetenzen (Operieren, Kommunizieren, Argumentieren, 

Problemlösen und Modellieren) werden in Klassenarbeiten in angemessenem Umfang 

eingefordert. 

• Alle drei Anforderungsbereiche (AFB I: Reproduzieren, AFB II: Zusammenhänge 

herstellen, AFB III: Verallgemeinern und Reflektieren) werden in Klassenarbeiten 

gemäß den Bildungsstandards Mathematik zunehmend und angemessen 

berücksichtigt, wobei der Anforderungsbereich II den Schwerpunkt bildet. 

Klassenarbeiten, die ausschließlich rein reproduktive Aufgabentypen (AFB I) enthalten, 

sind nicht zulässig. 

• In Anlehnung an die Klausurbedingungen der Oberstufe bzw. im Zentralabitur 

enthalten Klassenarbeiten nach Möglichkeit auch hilfsmittelfreie Teile. Die Dauer 

dieser „händischen Teile“ wird vom Fachlehrer nach eigenem Ermessen festgelegt. 

Wenn möglich sollte dies in Absprache mit den Parallelkursen erfolgen. 

• Im Hinblick auf die in der SII in Aufgabenstellungen verwendeten Operatoren, finden 

auch in der SI zunehmend operationalisierte Aufgabenstellungen Verwendung.   

• Die Fachkonferenz hat beschlossen, dass in Klasse 7 und 9 eine Parallelarbeit 

geschrieben wird. Grundvoraussetzung hierfür ist eine frühzeitige Absprache der 

unterrichtenden Kolleginnen und Kollegen innerhalb der Jahrgangsstufe. 

 

Korrektur und Rückgabe der Klassenarbeiten  

• Die Korrektur und Bewertung der Klassenarbeiten erfolgt transparent, altersgemäß und 

an Kriterien orientiert innerhalb von drei Unterrichtswochen.  

• Die Schülerinnen und Schüler erhalten eine individualisierte, an Kompetenzen 

orientierte Rückmeldung, die auch als diagnostische Grundlage in 

Beratungsgesprächen und zur individuellen Förderung dient.   

• Die Fachkonferenz empfiehlt, den Schülerinnen und Schülern bei der Rückgabe der 

Klassenarbeit den mit Punkten versehenen Erwartungshorizont mitzugeben, um 

erstens größtmögliche Transparenz über das Zustandekommen der Note zu schaffen 

und zweitens das Nachholen von eventuellen Defiziten anhand der Lehrerlösungen zu 

ermöglichen.  



• Schüler und Schülerinnen mit defizitären Leistungen erhalten eine Förderempfehlung, 

die sowohl Hinweise darauf enthält, welche Kompetenzen bereits vorhanden sind, als 

auch Hinweise darauf, an welchen Kompetenzen noch gearbeitet werden muss. Die 

Empfehlung sollte in kurzer Form schriftlich unter der Arbeit oder auf 

dem beigefügten Bewertungsblatt erfolgen. 

 

Dauer und Anzahl der Klassenarbeiten (vgl. APO SI VV zu §6)  

Innerhalb des vorgegebenen Rahmens hat die Fachkonferenz folgende Festlegungen 

getroffen.   

Klasse  Anzahl  Dauer in Minuten  

5  6  45 

6  6  45 

7  2 + 3  45  

8  5  45-60 

9  4  45-75  

10  4  90  

 

 

II. Beurteilungsbereich „Sonstige Leistungen“   

In die Bewertung der sonstigen Leistung fließen folgende Aspekte ein, die den Schülerinnen 

und Schülern am Anfang des Schuljahres bekannt zu geben sind. Schülerinnen und Schülern 

wird in allen Klassen zunehmend Gelegenheit gegeben, mathematische Sachverhalte 

zusammenhängend selbstständig vorzutragen.  

• Beteiligung am Unterrichtsgespräch (Qualität und Quantität der Beiträge 

sowie Kontinuität der Mitarbeit)  

• Eingehen auf und Aufgreifen von Beiträgen und Argumentationen von 

Mitschüler:innen, Unterstützung von Mitlernenden  

• Umgang mit Problemstellungen, Beteiligung an der Suche nach neuen und/oder 

alternativen Lösungswegen  

• Selbstständigkeit beim Arbeiten  

• Beteiligung während kooperativer Arbeitsphasen (Rolle in der Gruppe, Umgang mit 

den Mitschülerinnen und Mitschülern)   

• Anfertigen selbstständiger Arbeiten, z.B. Referate, Projekte, Protokolle  

• Präsentation von Ideen, Arbeitsergebnissen, Arbeitsprozessen, Problemstellungen, 

Lösungsansätzen, etc. in kurzen, vorbereiteten Beiträgen und Vorträgen   

• Ergebnisse von kurzen schriftlichen Übungen 

 

III. Bewertungskriterien  

Die Bewertungskriterien für eine Leistung müssen auch für Schüler:innen transparent, 

klar und nachvollziehbar sein. 

 

Kriterien für die Überprüfung der schriftlichen Leistung  

Die Bewertung der schriftlichen Leistungen in Klassenarbeiten erfolgt im Fach Mathematik in 

der Regel über ein Raster mit Hilfspunkten, die im Erwartungshorizont den einzelnen Kriterien 

zugeordnet sind. Teillösungen und Lösungsansätze werden bei der Bewertung angemessen 

berücksichtigt. Eine nachvollziehbare und formal angemessene Darstellung und eine 

hinreichende Genauigkeit bei Zeichnungen werden bei der Bewertung berücksichtigt. Nicht 



bearbeitete Aufgaben werden vermerkt und erhalten die Punktangabe „0 Punkte/mögliche 

Punkte“. Die Gewichtung der Aufgaben durch die Punktzuweisung muss dem Schüler/der 

Schülerin nicht schon während der Klassenarbeit bekannt gegeben werden. Sie kann 

gegebenenfalls auch während der Korrektur der Klassenarbeit noch verändert werden.  

Die Zuordnung der Hilfspunktsumme zu den Notenstufen orientiert sich an dem Notenschema 

der SI. Die Note ausreichend (4) soll bei Erreichen von ca. 45%-50 % der Hilfspunkte erteilt 

werden. In begründeten Einzelfällen kann von diesen Grenzen abgewichen werden. Die 

Notenstufen sehr gut (1) bis ausreichend (4) sollen annähernd linear verteilt werden. Die Note 

„ungenügend“ entspricht einer unter 20% der erreichbaren Punkte liegenden 

Gesamtpunktzahl. Bei der Punktevergabe sind alternative richtige Lösungswege gleichwertig 

zu berücksichtigen (vgl. Abschnitt 2.2, Nr. 13).  

 

Kriterien für die Überprüfung der sonstigen Leistungen  

Im Fach Mathematik ist in besonderem Maße darauf zu achten, dass die Schülerinnen und 

Schüler zu konstruktiven Beiträgen angeregt werden. Daher erfolgt die Bewertung der 

sonstigen Leistungen und insbesondere der mündlichen Beiträge im Unterricht nicht 

defizitorientiert oder ausschließlich auf fachlich richtige Beiträge ausgerichtet. Vielmehr 

bezieht sie Fragehaltungen, begründete Vermutungen, sichtbare Bemühungen um 

Verständnis und Ansatzfragmente mit in die Bewertung ein.  

Im Folgenden werden Kriterien für die Bewertung der sonstigen Leistungen jeweils für eine 

gute bzw. eine ausreichende Leistung dargestellt. Dabei ist bei der Bildung der Zeugnisnote 

jeweils die Gesamtentwicklung der Schülerin bzw. des Schülers zu berücksichtigen 

(Kontinuität), eine arithmetische Bildung aus punktuell erteilten Einzelnoten erfolgt nicht.  

Leistungsaspekt  
Anforderungen für eine  

gute Leistung  ausreichende Leistung  

  Die Schülerin, der Schüler…  

Qualität der 

Unterrichtsbeiträge  

nennt richtige Lösungen und 

begründet sie nachvollziehbar 

im Zusammenhang der 

Aufgabenstellung.  

nennt teilweise richtige 

Lösungen, in der Regel jedoch 

ohne nachvollziehbare 

Begründungen.  

geht selbstständig auf andere 

Lösungen ein, findet 

Argumente und 

Begründungen für ihre/seine 

eigenen Beiträge.  

geht selten auf andere 

Lösungen ein, nennt 

Argumente, kann sie aber 

nicht begründen.  

Kontinuität/Quantität  beteiligt sich regelmäßig am 

Unterrichtsgespräch.  

nimmt eher selten am 

Unterrichtsgespräch teil.  

Selbstständigkeit  bringt sich von sich aus in den 

Unterricht ein.  

beteiligt sich gelegentlich 

eigenständig am Unterricht.  

ist selbstständig ausdauernd bei 

der Sache und erledigt 

Aufgaben gründlich und 

zuverlässig.  

benötigt oft eine Aufforderung, 

um mit der Arbeit zu beginnen; 

arbeitet Rückstände nur 

teilweise auf.  

strukturiert und erarbeitet neue 

Lerninhalte weitgehend 

selbstständig, stellt 

selbstständig Nachfragen.  

erarbeitet neue Lerninhalte mit 

umfangreicher Hilfestellung, 

fragt diese aber nur selten 

nach.  



erarbeitet bereitgestellte 

Materialien selbstständig.  

erarbeitet bereitgestellte 

Materialien eher lückenhaft.  

trägt Hausaufgaben mit 

nachvollziehbaren 

Erläuterungen vor.  

nennt die Ergebnisse, erläutert 

erst auf Nachfragen und oft 

unvollständig.  

Darstellungskompetenz  kann ihre/seine Ergebnisse auf 

unterschiedliche Art und mit 

unterschiedlichen Medien 

darstellen.  

kann ihre/seine Ergebnisse nur 

auf eine Art darstellen.  

Komplexität/Grad der 

Abstraktion  

überträgt und verallgemeinert 

Zusammenhänge weitgehend 

selbstständig.  

illustriert einzelne 

Zusammenhänge mit 

konkreten Beispielen.  

Kooperation/Gruppenarbeit  bringt sich ergebnisorientiert in 

die Gruppen-/Partnerarbeit 

ein.  

bringt sich nur wenig in die 

Gruppen-/Partnerarbeit ein.  

arbeitet kooperativ und 

respektiert die Beiträge 

Anderer.  

unterstützt die Gruppenarbeit 

nur wenig.  

führt fachliche Arbeitsanteile 

selbstständig und richtig aus.   

führt kleinere fachliche 

Arbeitsanteile unter Anleitung 

weitgehend richtig aus.  

Fachsprache  wendet Fachbegriffe 

sachangemessen an und 

kann ihre Bedeutung 

erklären.  

versteht Fachbegriffe nicht 

immer, kann sie teilweise nicht 

sachangemessen anwenden.   

formuliert altersangemessen 

sprachlich korrekt.  

formuliert nur ansatzweise 

altersangemessen und z. T. 

sprachlich inkorrekt.  

Medien/Werkzeuge  setzt Medien/Werkzeuge im 

Unterricht sicher bei der 

Bearbeitung von Aufgaben 

und zur Visualisierung von 

Ergebnissen ein.  

benötigt häufig Hilfe beim 

Einsatz von Werkzeugen zur 

Bearbeitung von Aufgaben.  

wählt begründet Werkzeuge 

und Medien aus.  

nutzt vorgegebene Werkzeuge 

und Medien.  

Projekte/Referate  findet selbstständig ein 

geeignetes Thema bzw. trifft 

begründete Entscheidungen 

zu Schwerpunkten und 

Beispielen.   

wählt aus vorgegebenen 

Themen oder Schwerpunkten 

eines aus.  

präsentiert vollständig, 

strukturiert und gut 

nachvollziehbar.  

präsentiert an mehreren Stellen 

eher oberflächlich, die 

Präsentation weist kleinere 

Verständnislücken auf.  

stellt Zusammenhänge fachlich 

richtig dar.  

gibt Zusammenhänge z.T. 

fehlerhaft wieder  



trifft inhaltlich voll das gewählte 

Thema und hat einen klaren 

Aufbau gewählt.  

weicht häufiger vom gewählten 

Thema ab oder hat das 

Thema nur unvollständig 

bearbeitet und hat keine klare 

Struktur verwendet.  

dokumentiert den 

Arbeitsprozess angemessen 

und nachvollziehbar.   

beschreibt wesentliche Aspekte 

der eigenen Vorgehensweise.  

kooperiert mit der betreuenden 

Lehrkraft und setzt Hinweise 

selbstständig und 

angemessen um.   

kann Beratung in Ansätzen 

umsetzen.   

schriftliche Übungen  erreicht ca. 75 % der maximalen 

Punkte.   

erreicht ca. 50 % der maximalen 

Punkte.  

  

IV. Grundsätze der Leistungsrückmeldung und Beratung  

Die Leistungsrückmeldung erfolgt in mündlicher und schriftlicher Form.  

 

• Die Schülerinnen und Schüler erhalten regelmäßig Leistungsrückmeldungen zur 

individuellen Förderung. Dabei werden insbesondere Schwerpunkte der 

Weiterentwicklung aufgezeigt und mögliche Wege zum Erreichen der daraus 

abgeleiteten Ziele mit der Schülerin/dem Schüler vereinbart.   

• Kurzfristige Rückmeldung kann in einem Gespräch mit einzelnen Schülerinnen oder 

Schülern in zeitlicher Nähe zu beobachtetem Verhalten oder erbrachten Leistungen 

erfolgen.  

• In Rückmeldungen zu Leistungsbeobachtungen über längere Zeiträume sind die 

erbrachten Leistungen und die Entwicklung der einzelnen Schülerin/des einzelnen 

Schülers miteinzubeziehen.  

• Erziehungsberechtigte werden nach Bedarf in die Gespräche zur 

Leistungsrückmeldung eingebunden.   

• Am Ende eines ersten Halbjahres erhalten Schülerinnen und Schüler mit nicht mehr 

ausreichenden Leistungen eine individuelle Lern- und Förderempfehlung, die auch in 

einem ausführlichen Gespräch unter Einbeziehung der Erziehungsberechtigten 

erläutert wird. Dabei dient die Rückmeldung dazu, erkannte Lern- und Leistungsdefizite 

bis zur Versetzungsentscheidung zu beheben. Hierzu werden Maßnahmen zur 

Aufarbeitung fachlicher Inhalte vereinbart. Dies bezieht auch schulische 

Förderangebote ein und wird ggf. in Abstimmung mit anderen Fachlehrkräften erstellt.  

• Erziehungsberechtigte können neben der Leistungsrückmeldung und Beratung im 

Rahmen des Elternsprechtages nach Absprache auch weitere individuelle Termine 

vereinbaren.  

• Neben den Rückmeldungen zu den Klassenarbeiten können die Schülerinnen und 

Schüler mit den Selbstevaluationsbögen Rückmeldungen zum aktuellen, auf ein 

Thema bezogenen Kompetenzstand erhalten.   

 

 

 

Stand: 06.011.2024 


